




















Bekanntmachungstext 

 

 

„Die Gesellschafterversammlung der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH hat am  

26.06.2020 den Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellt und über den Verlustausgleich 
wie folgt beschlossen:  

Der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 111.496,33 € wird als Bilanzverlust in Höhe von 
111.496,33 € auf neue Rechnung vorgetragen. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Bekanntmachung des Jahresabschluss 
2020 von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr im Verwaltungsgebäude des 
RVR, Kronprinzenstraße 35, 45128 Essen (Verwaltungssitz der Gesellschaft) zur 
Einsichtnahme aus. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beauftragte  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision, Essen hat am 30. April 2020 einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 

 

 

 

 

 

Essen, 16.10.2020  

Ort, Datum, Unterschrift Geschäftsführung 



 















Bekanntmachungstext

,,Die Gesellschofiemersammltmg der Ruhrwind Herten GmbH ha per Umloufverfaben am 23.062020

(RyR) / 27.05.2020 (HEH) / 2E-05.2020 (Het Schmidt) den Jahresabschluss zwr 31.12.2019 festgestellt

und über die Gewinnverwendung/den l/erlustausgleich wie -fol4t beschJossen:

Die Gesellschafiemenamnlung bachlieft, dcn aasgewiesenen Jahresübenchuss in Höhe von

69.212,55 € wie lolgt zu verwenden 69.000,- € werden an die Gesellschafiet osgeschültet unil dcr

ReslMmg in Höhe von 212,55 € wird auf neue Rechnang votgetragerr.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit von Mo- Fr. von 9:00 ahr bis 12:00 llhr im
Yerwaltungsgeböude det Hedene? Stadtwerke GmbH, Hernu Strufe 21, 15699 Herlen zur

Einsichtnahme aus-

Die mit der Pffing des Jahresabschlusses und des Lageberichts beatftragte Wirtsch$spnfrmgs-

gesellschofi Dn Bergman4 Kaaffnaan und Panner GmbH & Co. ßG, Feßltt 6I-63,11111 Dortnand

hat am 19.02.2020 einen wrcingeschrdhlaen Bestdtigmgsvermerk erteilt:

G. lfiedergabe des Bestdtigungsvemerk

llir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Ruhrwind Henen GmbH, Hertenfir da zum 3l . Dezember
2019 mdende Geschdfujahr in der diesem Bericht beigfigten Fosmng den in Anlage 5 an 19.02.2020
unlerzeichneten uneingeschrdnken Bestdtigurgsvemerk des unabhingigen Abschlussprafers wie fotgt erteik:

,,An die Ruhrwind Herten GmbH

Mlungsuaeilc
Wb hoben dm Jahresabschluss der Ruhrwind Herten GnbH - bestehend aus der Biloru zum i1.12.2019 und der
Gewin* und Yerlustrechmng ftr das Gesch,fisjahr vom l. Jaruor 2019 bis flm 31. Daenber 20t9 sowie dem
Anhorr& ebßchlie§lich det Dqtstellung der Bilaruierungs- und Bev'ertungsmethoden - gepriifi. Darüber hinaus
haben wir den Lagebericht der Ruhruind Herten GnbH fu dos Geschnfsjohr von l. Janaqr 2019 bis zun 31.
Dezenber 2019 geprüfi.

Nach tmserer Beurteilung ot{grand der bei der Prüfung gewotncnen Erkemtnßse

enlsptichr der beigelügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, fir
Kapitalgesellschofen gekenden handelsrechtlichen Vorschrifien uhd vemittelt uter Beachtung det
deutschen Grundsaae ordnungsgemdfer Bac$ührutg ein den tatstichlichen yerhdlrnßsen entsprechendes
Bild der vermögens- und Finanalage der Gesellschafi zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer E*agslagefi*
das Geschafisjahr vom l - Januor 2019 bß zun 31. Dqenber 2019 und

vermitteÜ der beigeJügle Lageberichl insgesant ein zutrdendes Bildvon der Lage der Gesellschafi. In allen
|9esentlichen Belongen steht dieser Lagebericla in Ein*long mit dem Jahresabschluss, entspricht den
deußchen geseElichen vorsclviften und stellt die chancen und Rßiken der zuktnfiigen Entwicütlng
zutr$end dar.

Gen,af § i22 Abs. 3 sorz I HBG erÜaren wir, dass utsere pffing zu keinen Eimtendungen gegen dieO mngsnößigkeit des Jahresabschlusses urd des Lageberichtes gefthrt hat.

Herten, 30.06.2020





Bekanntmachuncistext  

Die Gesellschafterversammlung der Seegesellschaft Haltern mbH hat am 19.05.2020 den 
Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellt und über die Gewinnverwendung/den 
Verlustausgleich wie folgt beschlossen: 

Die Gesellschafterversammlung stellt den geprüften Jahresabschluss 2019 der 
Seegesellschaft Haltern mbH fest und stimmt zu, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 
103.741,46 € auf neue Rechnung vorzutragen und entlastet die Geschäftsführung. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen montags bis donnerstags in der Zeit von 10 Uhr bis 
15 Uhr, freitags von 10 Uhr bis 12 Uhr im Verwaltungsgebäude Kreishaus Recklinghausen, 
Fachbereich K, Raum 2.2.38 (2. Etage) zur Einsichtnahme aus. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPRE Treuhand  Vest  GmbH, Recklinghausen, hat am 
03.04.2020 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• Entspricht der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Recklinghausen, 05.10.2020 

Lewe 
Geschäftsführer 







Bekanntmachungstext 

 

 

„Die Gesellschafterversammlung der Umweltzentrum Westfalen gGmbH hat am 24.06.2020 den 
Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellt und über die Gewinnverwendung/den Verlustausgleich 
wie folgt beschlossen:  

„Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe 
von 31.918,24 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 25.06.2020 bis 01.08.2021 Mo.-Do. zwischen 
8:30 Uhr und 15:30 sowie Fr. zwischen 8:30 Uhr und 14:00 Uhr im Verwaltungsgebäude 
Ökologiestation, Westenhellweg 110, 59192 Bergkamen zur Einsichtnahme aus. 

 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fr. Birgit Aufdemkamp, Wirtschaftsprüferin, hat am 22.05.2020 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 
 
Gemäß § 322 III 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 
 
 
 

Bergkamen, den 05.10.2020 

 

(Ralf Sänger, Geschäftsführer) 
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